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Aufgrund des§ 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg­ 
Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung beschließt die 
Gemeindevertretung Velgast am 29.01.2026 folgende Satzung: 

§ 1 

Die Satzung der Gemeinde Velgast für die Überlassung der 
Sportplätze, Turnhalle und der Schulräume vom 17.12.1992 wird 
aufgehoben. 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Velgast, den z ~, DJ.. zozr; .............. 


